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Ortsübliche Bekanntmachung 

 

Erneuerung der Brücke im Zuge der L 963 über die Havel (freie Strecke) sowie die Anlage einer 
parallel gelegenen Behelfsbrücke für die Bauzeit, beides in der amtsfreien Gemeinde Milower Land 
und der Stadt Premnitz, für die Änderung des Knotenpunktes L 96/L 963 (im Zuge der Ortsdurchfahrt 
Milow) zum Kreisverkehrsplatz in der amtsfreien Gemeinde Milower Land und für landschaftspflege-
rische Begleitmaßnahmen in der zuvor genannten Gemeinde und Stadt und in der Stadt Rathenow, 
alles im Landkreis Havelland 

Mit Planfeststellungsbeschluss des Landesamtes für Bauen und Verkehr (Planfeststellungsbehörde) vom 

13. April 2018 (Geschäftszeichen: 212-31105/0963/001) ist der Plan für das vorstehende Vorhaben 

festgestellt worden. 

Wesentliche Rechtsgrundlagen des Planfeststellungsbeschlusses sind: 

− das Brandenburgische Straßengesetz (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 
(GVBl. I S. 358), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) geändert 
worden ist, 

− das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) vom 7. Juli 2009 (GVBl. I 
S. 262, 264), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) in Verbindung 
mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 
2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 2 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2745) geändert worden ist. 

In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle vorgetragenen Einwendungen entschieden worden. 

Dem Träger des Vorhabens sind Auflagen erteilt worden. 

Die Rechtsbehelfsbelehrung des Planfeststellungsbeschlusses lautet: 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim 

Verwaltungsgericht Potsdam 

Friedrich-Ebert-Straße 32 

14469 Potsdam 

(§ 45 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I 

S. 686), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546) geändert 

worden ist) erhoben werden. 

Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben. Bei dem 

Verwaltungsgericht kann sie auch in elektronischer Form (§ 55a VwGO) erhoben werden. 

Falls die Klage in elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit einer qualifizier-

ten elektronischen Signatur im Sinne des Vertrauensdienstegesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745), das 



 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, zu versehen. Sie ist bei 

der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts Potsdam über die auf der Internetseite www.egvp.de 

bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtlichen Grundlagen hierfür sowie die weiteren 

technischen Anforderungen sind unter der vorgenannten Internetseite abrufbar. 

Falls die Klage schriftlich erhoben wird, sollen der Klage und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen 

Beteiligten beigefügt werden (§ 81 Absatz 2 VwGO). 

Gemäß § 82 Absatz 1 VwGO muss die Klage den Kläger, den Beklagten (Landesamt für Bauen und Verkehr) 

und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 

Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in 

Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Kläger hat innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klage-

erhebung die zur Begründung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben (§ 6 Satz 1 

des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 2017 (BGBl. I 

S. 3290)). 

Gemäß § 39 Absatz 9 BbgStrG in Verbindung mit § 80 Absatz 2 Nummer 3 VwGO hat die Anfechtungsklage 

gegen vorstehenden Planfeststellungsbeschluss keine aufschiebende Wirkung. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen den Planfeststellungs-

beschluss nach § 80 Absatz 5 VwGO kann bei dem Verwaltungsgericht Potsdam stellt werden. 

 

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses (einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung) liegt mit einer 

Ausfertigung des festgestellten Plans in der Zeit 

vom 17. Mai 2018 bis einschließlich 30. Mai 2018 

in ....................................................................................... (Dienstgebäude) 

während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. 

Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über deren Einwendungen ent-

schieden worden ist, und den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt 

worden (§ 74 Absatz 4 Satz 1 VwVfG). 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt (§ 74 

Absatz 4 Satz 3 VwVfG). 

Die auszulegenden Unterlagen sind gemäß § 27a VwVfG auch über das Internet unter https://www.o-

sp.de/lbvbrandenburg/pfb.php zugänglich gemacht. 
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       Unterschrift 


